
Preisblatt
Allgemeine Preise Strom

E.ON Thüringer Energie AG
Postfach 90 01 32
99104 Erfurt
www.eon-
thueringerenergie.com

Vorsitzender des
Aufsichtsrats:
Dr. Thomas König

Vorstand:
Reimund Gotzel
(Vorsitzender)
Jürgen Gnauck
(stellv. Vorsitzender)
Dr. Hilmar Klepp
Stefan G. Reindl

Sitz: Erfurt
Schwerborner Straße 30
99087 Erfurt
Registergericht Jena
HRB 502044
USt-IdNr. DE258057295 

Deutsche Bank AG Erfurt
Konto 1 338 888
BLZ 820 700 00
IBAN DE46 8207 0000 0133
8888 00
SWIFT (BIC) DEUTDE8E

UniCredit Bank AG Erfurt
Konto 3 915 506
BLZ 820 200 86
IBAN DE63 8202 0086 0003 
9155 06
SWIFT (BIC) HYVEDEMM498

Bei Fragen:
E.ON Thüringer Energie AG
Kundenservice
Postfach 10 07 62
07707 Jena

T 0 36 41-8 17 11 11
F 0 36 41-8 17 11 18

kundenservice
@eon-thueringerenergie.com

Grund- und Ersatzversorgung von Haushaltskunden

Preise gültig ab 
1. März 2011
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Die zuvor genannten Preise enthalten die Stromsteuer entsprechend dem Stromsteuergesetz 

(StromStG) vom 24. März 1999 in der derzeit gültigen Fassung. Sie beträgt seit dem 1. Januar 2003 

2,05 ct/kWh. Sie können bei Einhaltung der tariflichen Voraussetzungen unter den zuvor genannten 

Tarifen gemäß den Ziffern 1. und 2. jeweils auch den Tarif mit Schwachlastregelung wählen. Für 

Wärmepumpen, Nachtspeicherheizungen u. a. fragen Sie bitte nach den hierfür geltenden Sonder-

abkommen. Ihre E.ON Thüringer Energie berät Sie bei der Wahl des für Sie günstigsten Tarifes gern. 

Soweit der Stromverbrauch für mehrere Bedarfsarten (Haushalts-/Allgemeinbedarf) für Bestands

anlagen ausnahmsweise über einen Zähler erfasst wird, wird für den Haushalt ein Verbrauch von 

2.500 kWh/Jahr angerechnet und für den verbleibenden Verbrauch der Allgemeinbedarf abgerech-

net. Unabhängig vom Verbrauch fällt der Grundpreis jeweils für den Haushalts- und für den Allge-

meinbedarf an.

Die Preise für die Grund- und Ersatzversorgung gelten für Haushaltskunden im Sinne des EnWG, das 

heißt für die Gewerbekunden bis 10.000 kWh/Jahr und für Privatkunden.

Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgabe für die Gemeinden entsprechend der Konzessionsabgabenverordnung ist im 
Verbrauchspreis berücksichtigt. Die Konzessionsabgabe beträgt für Gemeinden mit bis zu:

			   Nettopreis		  Bruttopreis1)

		  25.000 Einwohner	 1,32 ct/kWh		  1,57 ct/kWh

		  100.000 Einwohner	 1,59 ct/kWh		  1,89 ct/kWh

	 	 500.000 Einwohner	 1,99 ct/kWh		  2,37 ct/kWh

Die Konzessionsabgabe beträgt für Schwachlaststrom in allen Gemeinden 0,61 ct/kWh (0,73 ct/kWh inklusive  
19 Prozent Umsatzsteuer). Vereinbarungen mit Gemeinden, dass keine oder eine niedrigere Konzessionsabgabe  
zu zahlen ist, genießen Vorrang. Die allgemeinen Tarifpreise sind dann entsprechend herabzusetzen.

1)	 Rundungsdifferenzen können auftreten, vereinbart ist der Nettopreis zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer (derzeit 19 Prozent).

Preistabelle

ohne Schwachlastregelung mit Schwachlastregelung1)

Nettopreis Bruttopreis2) Nettopreis Bruttopreis2)

1. Haushaltsbedarf

Verbrauchspreis Hochtarif   21,75 ct/kWh  25,88 ct/kWh    22,59 ct/kWh    26,88 ct/kWh

Niedertarif      12,52 ct/kWh    14,90 ct/kWh  

Grundpreis 80,52 EUR/Jahr 95,82 EUR/Jahr 105,36 EUR/Jahr 125,38 EUR/Jahr

2. Allgemeinbedarf   

Verbrauchspreis Hochtarif   23,22 ct/kWh  27,63 ct/kWh    24,15 ct/kWh    28,74 ct/kWh

  Niedertarif      12,52 ct/kWh    14,90 ct/kWh  

Grundpreis 80,52 EUR/Jahr 95,82 EUR/Jahr 105,36 EUR/Jahr 125,38 EUR/Jahr  
 3. Einspeiseranlagen     

Verbrauchspreis Hochtarif   23,22 ct/kWh  27,63 ct/kWh    24,15 ct/kWh    28,74 ct/kWh

  Niedertarif      12,52 ct/kWh    14,90 ct/kWh

Grundpreis  35,00 EUR/Jahr 41,65 EUR/Jahr 55,00 EUR/Jahr 65,45 EUR/Jahr

4. Sonstige Verrechnungspreise

Stromwandlersatz 69,60 EUR/Jahr 82,82 EUR/Jahr 69,60 EUR/Jahr 82,82 EUR/Jahr

1) �Die Niedertarifzeiten (Schwachlast) werden vom örtlichen Netzbetreiber vorgegeben; derzeit 8 Stunden in der Zeit  
von 22.00 bis 6.00 Uhr.

2) Rundungsdifferenzen können auftreten, vereinbart ist der Nettopreis zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer (derzeit 19 Prozent).


